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Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat 

 

Interfraktionelle Motion GB/JA!, GLP (Franziska Grossenbacher, GB/Sandra 
Ryser, GLP): Städtebaulicher Wettbewerb auf dem Gaswerkareal; Fristver-
längerung 

 

 

Am 17. September 2015 hat der Stadtrat die folgende interfraktionelle Motion Fraktion GLP erheb-

lich erklärt. 

 

Diesen Herbst informierte die Projektträgerschaft an einer Ausstellung, auf der projekteigenen 

Webseite und in der Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) über die Ergebnisse 

der Testplanung auf dem Gaswerkareal. Die Testplanung hat denkbare Arealentwicklungen simu-

liert. Es wurden Ideen entwickelt, Spielräume ausgelotet und Stossrichtungen für die folgende Pla-

nung festgelegt. Die Ergebnisse der Testplanung werden in einem Synthesebericht zusammenge-

fasst, dessen Publikation noch aussteht. 

Nun stellt sich die zentrale Frage, wie das weitere Planungsverfahren auf dem Gaswerkareal ab-

läuft. Diese Frage wurde u.a. in der Motion Fraktion GLP „Gaswerkareal: Politische Diskussion 

ermöglichen, Stadtrat nach der Testplanung einbeziehen!“ gestellt. Gemäss den vorliegenden In-

formationsquellen (Antwort des Gemeinderates auf Motion GLP, Webseite Gaswerkareal, Ausfüh-

rungen Stadtplaner und des Gemeindepräsidenten in der Kommission) ist auf dem Gaswerkareal 

kein städtebaulicher Wettbewerb vorgesehen. 

Die Planung auf der Industriebrache ist ausserordentlich anspruchsvoll, da unterschiedliche Inte-

ressen aufeinanderprallen (Wohnen, Erholungsnutzung, Raum für Jugendkultur...). Das alte Indust-

riegelände ist die letzte grosse Freifläche im Zentrum, weshalb die Zukunft des Gaswerkareals für 

die Entwicklung von Bern von zentraler Bedeutung ist. Für die Motionärinnen ist unter diesen an-

spruchsvollen Voraussetzungen die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbes auf dem 

Gaswerkareal zentral. Damit kann eine hohe Qualität der gesamten Arealentwicklung erreicht wer-

den. Zudem dient der städtebauliche Wettbewerb der Festlegung der Baufelder. Aufgrund der Er-

gebnisse der Testplanung kann der Stimmbevölkerung eine Vorlage zur Zonenplanänderung un-

terbreitet werden. Allerdings muss bei der Einzonung die Gewissheit bestehen, dass im anschlies-

senden Planungsverfahren ein städtebaulicher Wettbewerb stattfinden wird. 

Der Gemeinderat ist deshalb aufgefordert: 

1. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Testplanung Vorgaben für einen städtebaulichen Wett-

bewerb zu definieren. 

2. Dem Stadtrat die Vorgaben für den Städtebaulichen Wettbewerb zu unterbreiten. 

3. Auf dem Gaswerkareal einen offenen städtebaulichen Wettbewerb mit unabhängiger Fachjury 

durchzuführen. 

 

Bern, 30. Oktober 2014 

Erstunterzeichnende: Franziska Grossenbacher, Sandra Ryser 

Mitunterzeichnende: Regula Bühlmann, Mess Barry, Michael Köpfli, Regula Tschanz, Christine 

Michel, Seraina Patzen, Leena Schmitter, Stéphanie Penher, Melanie Mettler, Claude Grosjean, 

Marco Pfister 
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Bericht des Gemeinderats 

 

Um den Einbezug der Legislative sicherzustellen, legt der Gemeinderat dem Stadtrat zeitgleich mit 

der vorliegenden Antwort den Stadtratsvortrag "Gaswerkareal: Bericht Entwicklungs- und Pla-

nungsprozess; Bisherige Arbeiten und vorgesehenes Planänderungsverfahren sowie Kreditaufsto-

ckung" vor. Der Stadtrat wird dazu Planungserklärungen abgeben können. 

 

Der erwähnte Bericht enthält zur Frage des städtebaulichen Wettbewerbs unter Kapitel 3.1.2 ent-

sprechende Ausführungen.  

 

Die Wettbewerbsvorbereitungen sind für das 2. Semester 2018, der Wettbewerb selbst für 2019 

vorgesehen. Dementsprechend beantragt der Gemeinderat eine Fristverlängerung bis zum 31. 

Dezember 2019. 

 

 

Antrag 

 

1. Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Bericht des Gemeinderats zur Interfraktionellen Motion 

GB/JA!, GLP (Franziska Grossenbacher, GB/Sandra Ryser, GLP): Städtebaulicher 

Wettbewerb auf dem Gaswerkareal; Fristverlängerung. 

 

2. Er stimmt einer Fristverlängerung zur Erfüllung der Motion bis zum 31. Dezember  2019 zu. 

 

 

Bern, 6. September 2017 

 

 

Der Gemeinderat 

 

 


